Stadtrecht I“
Offentliche Sicherheit

tadt
und Ordnung Ravensburg

Richtlinien Zuwendung an Feuerwehr
Satzung S-1-05a

Richtlinien Uber die Gewahrung von Zuschissen
an die Freiwillige Feuerwehr Ravensburg

Vorbemerkung

Bisher bestehen keine einheitlichen Regelungen zur Gewahrung von Zu-
schussen an die verschiedenen Abteilungen der Feuerwehr Ravensburg;
die Zuschiusse werden aufgrund Einzelverfiigungen und Einzelbeschliis-
sen ausbezahlt.

Ziel dieser Richtlinie ist es, die jahrlichen Zuschisse fur alle Abteilungen
der Feuerwehr Ravensburg auf der Grundlage von einheitlichen Bestim-
mungen festzulegen.

1. FEorderungsgrundsatz

Vorbehaltlich der Bereitstellung der Haushaltsmittel in den jeweiligen
Haushaltsplanen der Stadt Ravensburg erhalten die nach § 1 Abs. 2 der
Feuerwehrsatzung der Stadt Ravensburg bestehenden Abteilungen der
Feuerwehr Ravensburg Zuschusse fir die Kameradschaftspflege und fur
die Durchfiihrung von Veranstaltungen nach den folgenden Richtlinien.

2. Leistungen fir die Kameradschaftspflege

2.1 an die aktiven Abteilungen

Zur Pflege der Kameradschaft und fiir die Durchfiihrung von Veranstal-
tungen erhalten die aktiven Abteilungen der Stadt, Eschach, Taldorf und
Schmalegg fur jeden aktiven Feuerwehrangehdrigen und Jahr

38,35 €

2.2 fur die Jugendfeuerwehr
Die Jugendabteilung erhalt fir jeden Angehérigen der Jugendfeuerwehr
und Jahr

12,78 €

2.3 Altersabteilung
Die Altersabteilung erhalt fur jeden Angehérigen der Altersabteilung und
Jahr

12,78 €
3. Auszahlung
Grundlage fir die Hohe der Zuschiisse nach den Ziffern 2.1 bis 2.3 sind
die Angehdrigen der einzelnen Abteilungen am 01.01. eines jeden Jah-
res.

4. Anwendung der Richtlinien
Diese Richtlinien gelten ab dem 01.01.1993. Sie begriinden keinen
Rechtsanspruch auf Gewahrung der Zuschusse.
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Stadtrecht

BT —
Offentliche Sicherheit
und Ordnung Ravensburg

Satzung S-1-05a

Richtlinien Zuwendung an Feuerwehr

Ravensburg, den 01.06.1993

Vogler
Oberbirgermeister

Beratung im Feuerwehrausschuss 04.03.1993
Zustimmung im Ortschaftsrat Eschach 17.05.1993
Zustimmung im Ortschaftsrat Taldorf 18.05.1993
Zustimmung im Ortschaftsrat Schmalegg 25.05.1993
Zustimmung im Verwaltungsausschuss 18.05.1993
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Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen an die Freiwillige Feuerwehr Ravensburg


Vorbemerkung


Bisher bestehen keine einheitlichen Regelungen zur Gewährung von Zuschüssen an die verschiedenen Abteilungen der Feuerwehr Ravensburg; die Zuschüsse werden aufgrund Einzelverfügungen und Einzelbeschlüssen ausbezahlt.


Ziel dieser Richtlinie ist es, die jährlichen Zuschüsse für alle Abteilungen der Feuerwehr Ravensburg auf der Grundlage von einheitlichen Bestimmungen festzulegen.


1. Förderungsgrundsatz


Vorbehaltlich der Bereitstellung der Haushaltsmittel in den jeweiligen Haushaltsplänen der Stadt Ravensburg erhalten die nach § 1 Abs. 2 der Feuerwehrsatzung der Stadt Ravensburg bestehenden Abteilungen der Feuerwehr Ravensburg Zuschüsse für die Kameradschaftspflege und für die Durchführung von Veranstaltungen nach den folgenden Richtlinien.


2. Leistungen für die Kameradschaftspflege


2.1 an die aktiven Abteilungen


Zur Pflege der Kameradschaft und für die Durchführung von Veranstaltungen erhalten die aktiven Abteilungen der Stadt, Eschach, Taldorf und Schmalegg für jeden aktiven Feuerwehrangehörigen und Jahr


38,35 €


2.2 für die Jugendfeuerwehr


Die Jugendabteilung erhält für jeden Angehörigen der Jugendfeuerwehr und Jahr


12,78 €


2.3 Altersabteilung


Die Altersabteilung erhält für jeden Angehörigen der Altersabteilung und Jahr


12,78 €


3. Auszahlung


Grundlage für die Höhe der Zuschüsse nach den Ziffern 2.1 bis 2.3 sind die Angehörigen der einzelnen Abteilungen am 01.01. eines jeden Jahres.


4. Anwendung der Richtlinien


Diese Richtlinien gelten ab dem 01.01.1993. Sie begründen keinen Rechtsanspruch auf Gewährung der Zuschüsse.


Ravensburg, den 01.06.1993


Vogler


Oberbürgermeister


Beratung im Feuerwehrausschuss


04.03.1993


Zustimmung im Ortschaftsrat Eschach

17.05.1993


Zustimmung im Ortschaftsrat Taldorf

18.05.1993


Zustimmung im Ortschaftsrat Schmalegg

25.05.1993


Zustimmung im Verwaltungsausschuss

18.05.1993
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